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65/71. Herabsetzung der Einsatzbereitschaft der
Kernwaffensysteme

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 62/36 vom 5. De-
zember 2007 und 63/41 vom 2. Dezember 2008,

sowie unter Hinweis darauf, dass eines der Merkmale
der Nuklearstrategien des Kalten Krieges darin bestand,
Kernwaffen in hoher Alarmbereitschaft zu halten, und es be-
grüßend, dass Vertrauen und Transparenz seit dem Ende des
Kalten Krieges zugenommen haben,

besorgt darüber, dass trotz des Endes des Kalten Krie-
ges immer noch mehrere Tausend Kernwaffen in hoher
Alarmbereitschaft gehalten werden und innerhalb weniger
Minuten startbereit sind,

davon Kenntnis nehmend, dass in multilateralen Abrüs-
tungsforen weitere Reduzierungen des Grades der Einsatzbe-
reitschaft von Kernwaffensystemen anhaltend unterstützt
werden,

in der Erkenntnis, dass die Aufrechterhaltung einer ho-
hen Bereitschaftsstufe für Kernwaffensysteme das Risiko des
unbeabsichtigten oder versehentlichen Einsatzes dieser Waf-
fen, der katastrophale Folgen hätte, erhöht,

sowie in der Erkenntnis, dass die Verringerung des Dis-
lozierungsumfangs und die Herabsetzung des Grades der Ein-
satzbereitschaft zur Wahrung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit sowie zum Prozess der nuklearen Ab-
rüstung beitragen, da dadurch vertrauensbildende und trans-
parenzfördernde Maßnahmen gestärkt werden und die Rolle
der Kernwaffen in der Sicherheitspolitik verringert wird,

es begrüßend, dass einige Staaten Schritte unternom-
men haben, um ein förderlicheres Umfeld für weitere Redu-
zierungen der Kernwaffen zu schaffen, darunter Initiativen
zur Löschung der Zielprogrammierung und die Erhöhung der
für die Dislozierung erforderlichen Vorbereitungszeit, und es
in diesem Zusammenhang begrüßend, dass die Vereinigten
Staaten von Amerika zugesagt haben, die dem Präsidenten für
die Entscheidung zur Verfügung stehende Zeit zu maximie-
ren und andere Schritte zur weiteren Verringerung der Mög-
lichkeit der Abfeuerung von nuklearen Flugkörpern infolge
von Unfällen, nicht autorisierten Handlungen oder Fehlein-
schätzungen zu erwägen,

1. begrüßt es, dass die Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen für Folgemaßnahmen der Konferenz der Vertrags-
parteien im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen204 im Konsens verabschie-
det wurden, darunter die Verpflichtung der Kernwaffenstaa-
ten, rasch unter anderem darauf hinzuwirken, dass das be-
rechtigte Interesse der Nichtkernwaffenstaaten an einer wei-
teren Reduzierung des Grades der Einsatzbereitschaft von
Kernwaffensystemen auf eine die internationale Stabilität und
Sicherheit fördernde Weise in Betracht gezogen wird, und

sieht dem diesbezüglichen Bericht der Kernwaffenstaaten an
den Vorbereitungsausschuss für die Überprüfungskonferenz
im Jahr 2014 mit Interesse entgegen;

2. fordert weitere praktische Maßnahmen zur Herab-
setzung der Einsatzbereitschaft der Kernwaffensysteme mit
dem Ziel, sicherzustellen, dass für alle Kernwaffen die hohe
Alarmbereitschaft aufgehoben wird; 

3. legt den Staaten eindringlich nahe, die Generalver-
sammlung über die Fortschritte bei der Durchführung dieser
Resolution auf dem Laufenden zu halten;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu blei-
ben.

RESOLUTION 65/72

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 11 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/410, Ziff. 88)205:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plu-
rinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokrati-
sche Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Gua-
temala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indo-
nesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-

204 Siehe 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I–III)), Vol. I, Teil I.

205 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Australien, Bangladesch, Belgien, Belize,
Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Ga-
bun, Griechenland, Guatemala, Haiti, Irak, Island, Italien, Japan, Jorda-
nien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Mali, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Montene-
gro, Nepal, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Sambia, Samoa,
San Marino, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Simbabwe, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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dau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Ara-
bien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Arabische Republik Syrien, Brasilien, China,

Indien, Iran (Islamische Republik), Israel, Kuba, Mauritius, Myan-
mar, Pakistan, Südafrika.

65/72. Geeintes Vorgehen zur vollständigen Beseitigung 
der Kernwaffen

Die Generalversammlung,

daran erinnernd, dass alle Staaten weitere konkrete
Schritte und wirksame Maßnahmen zur vollständigen Besei-
tigung der Kernwaffen ergreifen müssen, um eine friedliche
und sichere Welt ohne Kernwaffen herbeizuführen, und in
diesem Zusammenhang bestätigend, dass die Mitgliedstaaten
zu geeintem Vorgehen entschlossen sind,

feststellend, dass das letztendliche Ziel, das die Staaten
mit ihren Bemühungen im Rahmen des Abrüstungsprozesses
verfolgen, die allgemeine und vollständige Abrüstung unter
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle ist,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/47 vom 2. Dezem-
ber 2009,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die kata-
strophalen humanitären Folgen eines jeden Einsatzes von
Kernwaffen, bekräftigend, dass alle Staaten jederzeit das an-
wendbare Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völ-
kerrechts, einhalten müssen, und in der Überzeugung, dass al-
les daranzusetzen ist, einen Atomkrieg und Nuklearterroris-
mus zu vermeiden,

erneut erklärend, dass die Festigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit und die Förderung der nu-
klearen Abrüstung einander verstärken,

sowie bekräftigend, dass weitere Fortschritte bei der nu-
klearen Abrüstung zur Konsolidierung des internationalen
Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen beitragen werden,
was unter anderem für den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit wesentlich ist,

ferner in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen206 als
Eckpfeiler des internationalen Nichtverbreitungsregimes für
Kernwaffen und unabdingbare Grundlage für die Verfolgung

der drei Pfeiler des Vertrags, nämlich nukleare Abrüstung,
Nichtverbreitung von Kernwaffen und friedliche Nutzung der
Kernenergie,

unter Begrüßung des erfolgreichen Ausgangs der Kon-
ferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Überprüfung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die
vom 3. bis 28. Mai 2010 stattfand und auf der die Notwendig-
keit der vollständigen Umsetzung des auf der Konferenz ver-
abschiedeten Aktionsplans bekräftigt wurde207,

sowie unter Begrüßung des diesjährigen Besuchs des
Generalsekretärs in Hiroshima und Nagasaki (Japan) anläss-
lich des fünfundsechzigsten Jahrestags der Atombombenab-
würfe,

Kenntnis nehmend von der Tagung auf hoher Ebene
über die Neubelebung der Tätigkeit der Abrüstungskonferenz
und das Voranbringen der multilateralen Abrüstungsverhand-
lungen, die am 24. September 2010 vom Generalsekretär ein-
berufen wurde,

erfreut über die Unterzeichnung des Vertrags zwischen
der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von
Amerika über Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Be-
grenzung der strategischen Offensivwaffen am 8. April 2010,

Kenntnis nehmend von den jüngsten Bekanntmachun-
gen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika zu
ihren Gesamtbeständen an atomaren Gefechtsköpfen sowie
von den aktuellen Angaben der Russischen Föderation zu ih-
ren Kernwaffenbeständen, wodurch die Transparenz weiter
erhöht und das gegenseitige Vertrauen gestärkt wird, und in
diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von der Ankündi-
gung der ersten Folgetagung der fünf Kernwaffenstaaten zu
der Überprüfungskonferenz 2010, die 2011 nach Paris einbe-
rufen wird,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die zuneh-
menden Gefahren, die von der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, unter anderem Kernwaffen, ausgehen, na-
mentlich über die durch Verbreitungsnetzwerke verursachten
Gefahren,

anerkennend, wie wichtig das Ziel der nuklearen Sicher-
heit sowie die von den Mitgliedstaaten gemeinsam verfolgten
Ziele der nuklearen Abrüstung, der Nichtverbreitung von
Kernwaffen und der friedlichen Nutzung der Kernenergie
sind, und das am 12. und 13. April 2010 abgehaltene Gipfel-
treffen über nukleare Sicherheit begrüßend, das einen bemer-
kenswerten Beitrag zur Stärkung der nuklearen Sicherheit
und zur Minderung der vom Nuklearterrorismus ausgehenden
Bedrohung darstellte,

sowie anerkennend, wie wichtig die Durchführung der
Resolutionen des Sicherheitsrats 1718 (2006) vom 14. Okto-
ber 2006 und 1874 (2009) vom 12. Juni 2009 betreffend die
von der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9. Oktober

206 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.

207 Siehe 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I-III)), Vol. I, Teil I.
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2006 beziehungsweise am 25. Mai 2009 angekündigten Nu-
klearversuche ist, und erklärend, dass die Demokratische
Volksrepublik Korea unter keinen Umständen den Status ei-
nes Kernwaffenstaats nach dem Vertrag über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen haben kann,

1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Ver-
tragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen206 ihren Verpflichtungen nach allen Artikeln des
Vertrags nachkommen;

2. erklärt außerdem erneut, wie entscheidend wich-
tig es ist, dass alle Staaten Vertragsparteien des Vertrags über
die Nichtverbreitung von Kernwaffen werden, und fordert al-
le Staaten, die nicht Vertragsparteien sind, auf, dem Vertrag
unverzüglich und bedingungslos als Nichtkernwaffenstaaten
beizutreten und bis zu ihrem Beitritt zu dem Vertrag seine Be-
stimmungen einzuhalten sowie konkrete Schritte zur Unter-
stützung des Vertrags zu unternehmen;

3. erklärt ferner erneut, dass sich die Kernwaffen-
staaten unmissverständlich dazu verpflichtet haben, die voll-
ständige Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung herbeizuführen, wozu alle Vertrags-
staaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen im Einklang mit dessen Artikel VI verpflichtet sind;

4. fordert die Kernwaffenstaaten auf, weitere An-
strengungen zu unternehmen, um stationierte wie nicht statio-
nierte Kernwaffen aller Art abzubauen und letztlich zu besei-
tigen, so auch durch unilaterale, bilaterale, regionale und mul-
tilaterale Maßnahmen;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Grund-
sätze der Unumkehrbarkeit, der Verifizierbarkeit und der
Transparenz auf den Prozess der nuklearen Abrüstung und
der Nichtverbreitung von Kernwaffen Anwendung finden;

6. ist sich dessen bewusst, dass die nukleare Abrüs-
tung und die Herbeiführung des Friedens und der Sicherheit
in einer Welt ohne Kernwaffen Offenheit und Zusammenar-
beit erfordern, und bekräftigt, wie wichtig es ist, durch größe-
re Transparenz und wirksame Verifizierung das Vertrauen zu
erhöhen;

7. legt der Russischen Föderation und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika nahe, das baldige Inkrafttreten und
die vollständige Durchführung des Vertrags über Maßnah-
men zur weiteren Reduzierung und Begrenzung der strategi-
schen Offensivwaffen anzustreben und die Gespräche über
Folgemaßnahmen fortzusetzen, um einschneidendere Redu-
zierungen ihrer Kernwaffenbestände zu erreichen;

8. fordert alle Staaten, die den Vertrag über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen208 noch nicht unter-
zeichnet und ratifiziert haben, nachdrücklich auf, dies bei frü-
hester Gelegenheit zu tun, damit er bald in Kraft treten und
weltweite Geltung erlangen kann, betont, wie wichtig es ist,
die bestehenden Moratorien für Kernwaffenversuchsexplo-
sionen oder andere nukleare Explosionen bis zum Inkrafttre-

ten des Vertrags beizubehalten, und bekräftigt, wie wichtig es
ist, das Verifikationsregime des Vertrags weiterzuentwickeln,
das einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der Einhal-
tung des Vertrags leisten wird;

9. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlun-
gen über einen Vertrag über das Verbot der Herstellung von
spaltbarem Material auf der Tagung 2011 der Abrüstungs-
konferenz und einen raschen Vertragsabschluss und fordert
alle Kernwaffenstaaten und die Staaten, die nicht Vertrags-
partei des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen sind, auf, bis zum Inkrafttreten des Vertrags Moratorien
für die Herstellung von spaltbarem Material für alle Kernwaf-
fen oder sonstigen Kernsprengkörper zu erklären und auf-
rechtzuerhalten;

10. fordert die Kernwaffenstaaten auf, Maßnahmen zu
ergreifen, um das Risiko eines unbeabsichtigten oder nicht
autorisierten Starts von Kernwaffen weiter zu verringern und
so die internationale Stabilität und Sicherheit zu fördern, und
begrüßt gleichzeitig die von mehreren Kernwaffenstaaten
diesbezüglich bereits ergriffenen Maßnahmen;

11. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem auf, sich
rasch dafür einzusetzen, dass die Rolle und die Bedeutung der
Kernwaffen in allen Militär- und Sicherheitskonzepten, -dok-
trinen und -politiken weiter vermindert werden;

12. erinnert an die Resolution 984 (1995) des Sicher-
heitsrats vom 11. April 1995, verweist auf die einseitigen Er-
klärungen aller Kernwaffenstaaten und fordert alle Kernwaf-
fenstaaten auf, ihre bestehenden Verpflichtungen im Hinblick
auf Sicherheitsgarantien uneingeschränkt zu achten;

13. befürwortet die Schaffung weiterer kernwaffen-
freier Zonen, wo angebracht, auf der Grundlage von Verein-
barungen, die die Staaten der betreffenden Region aus freien
Stücken eingegangen sind, und im Einklang mit den Leitlini-
en der Abrüstungskommission von 1999209;

14. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen
zu unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und ih-
ren Trägersystemen zu verhindern und einzudämmen, und die
von ihnen eingegangenen Verpflichtungen zum Verzicht auf
Kernwaffen uneingeschränkt zu achten und einzuhalten;

15. betont, wie wichtig die weltweite Anwendung der
umfassenden Sicherungsabkommen der Internationalen
Atomenergie-Organisation ist, auch durch Staaten, die ein
solches Abkommen bislang noch nicht verabschiedet und
durchgeführt haben, und befürwortet außerdem nachdrück-
lich, dass weitere Anstrengungen unternommen werden, um
dem vom Gouverneursrat der Organisation am 15. Mai 1997
gebilligten Musterzusatzprotokoll zu dem/den Abkommen
zwischen dem/den Staat(en) und der Internationalen Atomen-
ergie-Organisation betreffend die Anwendung der Siche-
rungsmaßnahmen210 weltweit Geltung zu verschaffen und die
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich

208 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 1998 II S. 1210.

209 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session,
Supplement No. 42 (A/54/42).
210 International Atomic Energy Agency, Dokument INFCIRC/540 (Cor-
rected).
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Resolution 1540 (2004) vom 28. April 2004, vollständig
durchzuführen;

16. befürwortet alle Anstrengungen zur Sicherung des
gesamten sensiblen nuklearen und radiologischen Materials
und fordert alle Staaten auf, als internationale Gemeinschaft
zusammenzuarbeiten, um die nukleare Sicherheit zu fördern,
und dabei je nach Bedarf Hilfe zu beantragen und bereitzu-
stellen, einschließlich auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus;

17. ermutigt alle Staaten, die Empfehlungen in dem
Bericht des Generalsekretärs über die Studie der Vereinten
Nationen über Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung211 umzusetzen und so zur Herbeiführung einer Welt
ohne Kernwaffen beizutragen und freiwillig Informationen
über ihre diesbezüglichen Bemühungen weiterzugeben;

18. würdigt und unterstützt weiter die konstruktive
Rolle der Zivilgesellschaft bei der Förderung der Nichtver-
breitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung und
legt allen Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit der Zivilge-
sellschaft die Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung
zu fördern, die unter anderem zu einem stärkeren öffentlichen
Bewusstsein für die tragischen Folgen eines Einsatzes von
Kernwaffen beiträgt und die Dynamik der internationalen
Maßnahmen zur Förderung der nuklearen Abrüstung und der
Nichtverbreitung von Kernwaffen erhöht;

19. beschließt, den Punkt „Geeintes Vorgehen zur
vollständigen Beseitigung der Kernwaffen“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 65/73

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 17 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/410, Ziff. 88)212:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Aus-
tralien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Be-
lize, Benin, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Si-
erra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Iran (Islamische Republik).
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syri-

en, Bahrain, Bolivien (Plurinationaler Staat), China, Indien, Indo-
nesien, Katar, Kuba, Libanon, Mexiko, Nicaragua, Oman, Paki-
stan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate

65/73. Haager Verhaltenskodex gegen die Verbreitung 
ballistischer Flugkörper

Die Generalversammlung,

besorgt über die zunehmenden regionalen und globalen
Sicherheitsprobleme, die unter anderem durch die kontinuier-
liche Verbreitung ballistischer Flugkörper verursacht werden,
die Massenvernichtungswaffen zum Einsatz bringen können,

eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Na-
tionen und ihrer Rolle und Verantwortung auf dem Gebiet des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang
mit der Charta der Vereinten Nationen,

betonend, welchen bedeutsamen Beitrag regionale und
internationale Anstrengungen zur Verhütung und umfassen-
den Eindämmung der Verbreitung ballistischer Flugkörper-
systeme, die Massenvernichtungswaffen zum Einsatz bringen
können, zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit
leisten,

unter Begrüßung des am 25. November 2002 in Den
Haag verabschiedeten Haager Verhaltenskodexes gegen die

211 Siehe A/57/124.
212 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guate-
mala, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Irland, Island, Italien, Japan, Kam-
bodscha, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marok-
ko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montene-
gro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Suriname, Swasiland, Timor-Leste, Togo, Tschad, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern.




